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(2) Leistungen der Jugendhilfe sind:
1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des 

erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes,
2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie,
3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

und in Tagespflege,
4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen,
5. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung.

(3) Andere Aufgaben sind insbesondere:
1. Mitwirkung, Beratung und Belehrung in Vormundschafts- und 

Pflegeschaftsangelegenheiten und bei der Annahme an Kindes 
Statt,

2. Mitwirkung im Strafverfahren.

§3
Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist
1. Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, soweit nicht die Absätze 2 

bis 4 etwas anderes bestimmen,
.2. Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist,

3. junger Volljähriger, wer 18, aber noch nicht 27 Jahre alt ist,
4. junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist

(2) Kind im Sinne des § 1 Abs. 2 ist, wer noch nicht 18 Jahre alt ist.

§4
Freie und öffentliche Jugendhilfe

(1) Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von 
Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von 
Inhalten, Methoden und Arbeitsformen.

(2) Leistungen der Jugendhilfe werden von Trägern der freien 
Jugendhilfe und von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erbracht. 
Vorbehaltlich einer einheitlichen Regelung regeln die Kommunen 
und Länder in eigener Verantwortung Näheres über Inhalt und 
Umfang der durch die Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu 
erbringenden Leistungen.

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe werden von Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe wahrgenommen. Soweit dem nichts entge
gensteht, können Träger der freien Jugendhilfe diese Aufgaben 
wahrnehmen oder mit ihrer Ausführung betraut werden.

§5
Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe 

mit der freien Jugendhilfe

(1) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum 
Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich Zusam
menarbeiten. Sie hat dabei die Selbständigkeit der freien Jugendhüfe 
in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der 
Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu achten.

(2) Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen 
von Trägern der freien Jugendhilfe (so auch in der Form ehrenamtli
cher Tätigkeit) betrieben oder rechtzeitig geschaffen werden können, 
soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen.

(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach 
Maßgabe dieses Gesetzes fördern und dabei die verschiedenen 
Formen der Selbsthilfe stärken.

II.
Träger der öffentlichen Jugendhilfe

§6
Träger der öffentlichen Jugendhüfe,

Jugendämter

(1) Örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind die Kreise und 
kreisfreien Städte.

(2) Jeder örtliche Träger errichtet ein Jugendamt.

(3) Landesrecht regelt, wer überörtlicher Träger ist

(4) Kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht 
örtlicher Träger sind, können für den örtlichen Bereich Aufgaben der 
Jugendhilfe wahrnehmen.

§7
Organisation des Jugendamtes

(1) Die Aufgaben des Jugendamtes werden durch den Jugendwohl
fahrtsausschuß und durch die Verwaltung des Jugendamtes wahrge
nommen.

(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung im Bereich der 
öffentlichen Jugendhilfe werden vom Leiter der Verwaltung der 
Gebietskörperschaft oder in seinem Auftrag vom Leiter der Verwal
tung des Jugendamtes im Rahmen der Satzung und der Beschlüsse 
der Vertretungskörperschaft und des Jugendwohlfahrtsausschusses 
geführt.

§ 8
Jugendwohlfahrtsausschuß

(1) Dem Jugendwohlfahrtsausschuß gehören als stimmberechtigte 
Mitglieder an

1. mit drei Fünfteln der Stimmen Mitglieder der Vertretungskör
perschaft des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe oder von ihr 
gewählte Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe erfahren 
sind,

2. mit zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen Frauen und Männer, 
die auf Vorschlag der im Bereich des öffentlichen Trägers 
wirkende Träger der freien Jugendhilfe von der Vertretungskör
perschaft gewählt werden; Vorschläge der Jugendverbände, der 
Wohlfahrtsverbände sowie aus dem Kreis der ehrenamtlich in 
der Jugendhilfe Tätigen sind angemessen zu berücksichtigen.

(2) Der Jugendwohlfahrtsausschuß befaßt sich mit allen Angelegen
heiten der Jugendhilfe, insbesondere mit

1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und 
ihrer Familien sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die 
Weiterentwicklung der Jugendhüfe,

2. der Jugendhilfeplanung und
3. der Förderung der freien Jugendhilfe.

(3) Er hat Beschlußrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im 
Rahmen der von der Vertretungskörperschaft bereitgestellten Mittel, 
der von ihr erlassenen Satzung und der von ihr gefaßten Beschlüsse. 
Er soll vor jeder Beschlußfassung der Vertretungskörperschaft in 
Fragen der Jugendhilfe und vor der Berufung eines Leiters des 
Jugendamtes gehört werden und hat das Recht, an die Vertretungs
körperschaft Anträge zu stellen. Er tritt nach Bedarf zusammen und 
ist auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Stimmberechtigten 
einzuberufen. Seine Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht das Wohl 
der Allgemeinheit, berechtigte Interessen einzelner Personen oder 
schutzbedürftiger Gruppen entgegenstehen.

(4) Die Zugehörigkeit beratender Mitglieder zum Jugendwohl
fahrtsausschuß steht unter dem Vorbehalt weiterer landesrechtlicher 
Bestimmungen; hierdurch kann bestimmt werden, daß der Leiter der 
Verwaltung der Gebietskörperschaft oder der Leiter der Verwaltung 
des Jugendamtes nach Absatz 1 Nr. 1 stimmberechtigt ist.

§9
Mitarbeiter, Fortbildung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen bei den Jugend
ämtern hauptberuflich nur Personen beschäftigen, die sich für die 
jeweilige-Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und eine dieser 
Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben (Fachkräfte) oder 
aufgrund besonderer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der Lage 
sind, die Aufgabe zu erfüllen. Soweit die jeweilige Aufgabe dies 
erfordert, sind mit ihrer Wahrnehmung nur Fachkräfte oder Fachkräf
te mit entsprechender Zusatzausbildung zu betrauen. Fachkräfte


